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Unfälle im Zusammenhang mit Leitern:

 Verunfallter wird von Gegenstand mitgerissen

 Kontrollverlust über Gegenstand

 Verunfallter von oben getroffen

 Absturz von der Leiter

 Leiter mit Objekt zusammengestoßen

 Umknicken auf der Leiter

Anteil:

18 %

2 %

1 %

71 %

4 %

4 %

Unfallstatistik
Zahlen & Fakten 



www.auva.at

Unfallursache:

 Leiter weggerutscht

 Leiter weggekippt

 von Sprosse/Stufe abgerutscht/verfehlt

 Absturz durch Fremdeinwirkung (z.B. Fahrzeug)

 defekte Leiter in Verwendung

 Absturz infolge einer Einwirkung (z.B. Stromschlag)

 sonstige Ursachen

Anteil:

25 %

13 %

44 %

2 %

3 %

3 %

10 %

Unfallstatistik
Zahlen & Fakten 
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 Kennzeichnung nach EN131-3 „Benutzerinformation“
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TRAGBARE  LEITERN  
RECHTLICHE GRUNDLAGEN

 ASchG – Arbeitnehmer*innenschutzgesetz

 AM-VO – Arbeitsmittelverordnung

 BauV - Bauarbeiterschutzverordnung

 ÖNORM EN131-Teil 1 bis 4 „tragbare Leitern“

 ÖNORM Z1510: 2008 
Tragbare Leitern - Verwendung, Aufbewahrung, Kontrolle, Prüfung
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LEITERN  
VERTRAUENSGRUNDSATZ

Werden tragbare Leitern als Arbeitsmittel erworben,

die nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften

gekennzeichnet sind, können Arbeitgeber*innen, die

über keine anderen Erkenntnisse verfügen, davon

ausgehen, dass diese Arbeitsmittel hinsichtlich der

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entsprechen.

sinngemäß -§33 (4) ASchG 

 beispielsweise Prüfaufkleber EN 131

 Leitern weisen keine CE-Kennzeichnung auf! 
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LEITERN  
VERTRAUENSGRUNDSATZ

EN131 – es werden zwei Klassen unterschieden:

 Leitern für den beruflichen Gebrauch

Dauerhaltbarkeitsprüfung 50.000 Zyklen

Festigkeitsprüfung Prüflast von 2.700 N

 Leitern für den privaten Gebrauch

Dauerhaltbarkeitsprüfung 10.000 Zyklen

Festigkeitsprüfung Prüflast von 2.250 N



www.auva.at

Die Schrägstellung von Anlegeleitern 

darf nicht flacher als 3 : 1 und nicht 

steiler als 4 : 1 sein – 70 bis 75°

Sprossenanlegeleitern dürfen nur 

bis zu einer Länge von 8,00 Meter 

verwendet werden, es sei denn, es 

sind geeignete Maßnahmen zur 

Sicherung der Leiter gegen Umfallen

getroffen.

ANLEGELEITER  
§36 AM-VO
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ANLEGELEITER  
§36 AM-VO

Leitern dürfen nicht an Stützpunkte angelehnt werden, 

die keine ausreichende Standsicherheit der Leitern 

gewährleisten.

Anlegeleitern müssen um mindestens 1,00 Meter über 

die Ein- oder Ausstiegsstelle hinausragen, wenn nicht 

eine andere Vorrichtung ausreichend Gelegenheit zum 

Anhalten bietet.
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ANLEGELEITER  
§36 AM-VO

Leitergänge müssen derart gegeneinander versetzt 

angebracht sein, dass herabfallende Gegenstände

den darunterliegenden Leitergang nicht treffen können. 

Befindet sich unter Leitergängen ein Durchgang oder 

ein Arbeitsplatz, muss eine ausreichende Sicherung 

gegen herabfallende Gegenstände angebracht sein.
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ANLEGELEITER  
§36 AM-VO

Von Anlegeleitern aus dürfen nur kurzfristige 

Arbeiten im Greifraum durchgeführt werden, wie 

einfache Montage- und Installationsarbeiten. 

Für diese Arbeiten dürfen nur unterwiesene, 

erfahrene und körperlich geeignete Arbeitnehmer*innen 

herangezogen werden. 

Im Freien dürfen die Arbeiten von der 

Leiter aus nur bei günstigen Witterungs-

verhältnissen durchgeführt werden.
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ANLEGELEITER  
§36 AM-VO

Bei einer Absturzhöhe von mehr als 5 m darf von 

Anlegeleitern aus zudem nur gearbeitet werden, wenn

1. die ArbeitnehmerInnen PSAgA verwenden oder

2. besondere geeignete Maßnahmen zur Sicherung

der Leiter gegen Umfallen getroffen sind.
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LEHRLING & LEITER  
§7 Ziffer 3 KJBG-VO 
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Prüfung & Kontrolle  
§17 (2) ASchG

Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel, 

Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung sowie 

Einrichtungen zur Brandbekämpfung und zur Rettung 

aus Gefahr in regelmäßigen Abständen auf ihren 

ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden und 

festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden.
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Prüfung & Kontrolle  
§ 37 ASchG - Prüfung von Arbeitsmitteln

Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfungen

und Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen 

dürfen nur durch geeignete fachkundige Personen 

durchgeführt werden.

Der Personenkreis, der die Prüfungen durchführen 

darf, ist für die Arbeitsmittel, die unter die AM-VO 

fallen, in der AM-VO festgelegt.

Fachkundige Person zur innerbetrieblichen 

Überprüfung von tragbaren Leitern 
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Prüfung & Kontrolle  
§ 2 AM-VO – Fachkundige Personen

Fachkundig im Sinne dieser Verordnung sind Personen, 

die die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 

Berufserfahrungen besitzen und auch die Gewähr 

für eine gewissenhafte Durchführung der ihnen 

übertragenen Arbeiten bieten. 

Die Fachkunde setzt somit entsprechende 

Kenntnisse, entsprechende Fähigkeiten und 

eine entsprechende Zuverlässigkeit voraus.



www.auva.at

Prüfung & Kontrolle  
§ 2 AM-VO – Fachkundige Personen

Die Entscheidung darüber, welche Betriebs-

angehörigen die erforderlichen fachlichen Kenntnisse 

und Berufserfahrungen besitzen und die Gewähr für 

eine gewissenhafte Durchführung der Arbeiten bieten, 

obliegt letztlich dem AG, der diese Entscheidung 

auch verantwortet. 
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Prüfung & Kontrolle  
Zusammenfassung EN131 bis Z1510

 Abnahmeprüfung durch den Hersteller

 Inbetriebnahme durch eine fachkundige Person
 Inventarnummer

 Prüfblatt anlegen 

 ….

 vor jeder Verwendung auf offensichtliche 

Beschädigungen und Mängel durch Benutzer

 wiederkehrende Prüfung durch eine fachkundige

Person – 1 x jährlich, längstens 15 Monate 
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Prüfung & Kontrolle  
ÖNORM Z1510:2008

Anwendungsbereich:

Diese ÖNORM enthält Richtlinien für die Verwendung 

und die Aufbewahrung sowie für die Kontrolle und 

Prüfung von bereits benutzten, tragbaren Leitern 

durch Eigen- oder Fremdüberwachung. 

Für die Durchführung der jährlichen Kontrolle gemäß 

dieser ÖNORM und für die Dokumentation wird auf das 

Formblatt ON-ZP Z 1510 hingewiesen, dass ebenfalls 

an die vorliegende ÖNORM Z 1510 angepasst wurde.



Pflichten AG

• Einhaltung ANSchutzbestimmungen

– Technisch

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG):

– für Sicherheit und Gesundheitsschutz der AN sorgen

– Arbeitsbedingungen laufend verbessern

– Arbeitsplatzevaluierung 

– wenn nicht selbst anwesend -> geeignete Person beauftragen

– für geeignete ANSchutz-Organisation sorgen

– Strafbestimmungen: § 130 ASchG

– Verwendungsschutz

• Arbeitszeit (z.B. AZG, ARG)

• KJBG, MSchG, …



Beteiligen

ASchG

 Kontrolle

 ASchG

AG .......... ArbeitgeberIn
AN .......... ArbeitnehmerIn
SFK ........ Sicherheitsfachkraft
AMED ..... ArbeitsmedizinerIn
ASA ........ Arbeitsschutzausschuß
SVP ........ Sicherheitsvertrauensperson
BR .......... Betriebsrat

AN AG

 BRSVP ASAAMEDSFK

Arbeits-

bedingungen

EffizienzInformieren

Unterweisen

Arbeitsschutz - Organisation
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ISTZUSTAND

SOLLZUSTAND

Gefahr vermeiden

Gefahr verringern

technische Maßnahmen

organisatorische Maßnahmen

personenbezogene Maßnahmen

Unterweisung

§ 4 ASchG verpflichtet  

Arbeitgeberinnen             

Gefahren zu  

EVALUIERUNG





Unterweisung und Information

Die Arbeitnehmer/innen sind über die Gefahren für 

Sicherheit und Gesundheit sowie über die Maßnahmen 

zur Gefahrenverhütung ausreichend zu informieren und 

über Sicherheit und Gesundheitsschutz ausreichend zu 

unterweisen. 

Dies gilt ganz allgemein nach dem 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. Ergänzungen dieser 

allgemeinen Inhalte sind auch in den Verordnungen zum 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz zu finden (z.B. 

Bauarbeiterschutzverordnung) 



Die Information soll allgemeines Wissen über die 

Gefahrenverhütung bieten und sich auf die gesamte 

Arbeitsstätte beziehen. Sie soll die Weiterentwicklung des 

Arbeitnehmerschutzes auf betrieblicher Ebene fördern. 

Die Unterweisung ist als Schulung zu sehen und bezieht 

sich im Gegensatz zur Information auf den konkreten 

Arbeitsplatz und Aufgabenbereich einzelner 

Arbeitnehmer/innen. 

Unterweisung und Information







ABSTURZGEFAHR -§ 7(1) BauV

Mögliche Maßnahmen sind: 

 Wehren - Geländer, feste Abschrankungen, 
Brüstungen, 

 Abgrenzungen 

 Fanggerüste, Fangnetze, 

 persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz

Bei Absturzgefahr sind Absturzsicherungen, Abgrenzungen 
oder Schutzeinrichtungen anzubringen.



ABSTURZSICHERUNG -§ 7(4) BauV

Die Anbringung von Absturzsicherungen oder Schutzeinrichtungen kann 
entfallen, wenn 

1.der hiefür erforderliche Aufwand unverhältnismäßig hoch gegenüber 
dem Aufwand für die durchzuführenden Arbeiten ist und 

2.die Arbeitnehmer mittels geeigneter persönlicher Schutzausrüstung 
gegen Absturz gesichert sind.



 Dachneigungen von mehr als 45°vom 
Arbeitsplatz auf dem Dach bis zur 
Auftrefffläche

ARBEITEN AUF DÄCHERN -§ 87 BauV
Bei Arbeiten auf Dächern bis zu einer Absturzhöhe von 3,00 m dürfen 
Absturzsicherungen, Abgrenzungen und Schutzeinrichtungen abweichend von 
§ 7 BauV entfallen. Voraussetzungen dafür sind günstige 
Witterungsverhältnisse und die Durchführung der Arbeiten von unterwiesenen, 
erfahrenen und körperlich geeigneten Arbeitnehmern.

Die Absturzhöhe wird lotrecht gemessen bei: 
 Dachneigungen bis einschließlich 45°von 

der Traufenkante bis zur Auftrefffläche 



Arbeiten auf Dächern –§87 (5) BauV

Die Arbeitnehmer müssen in 
diesen Fällen mittels 
Sicherheitsgeschirr angeseilt 
sein.

Das Anbringen von Schutzeinrichtungen darf 
entfallen

 bei geringfügigen Arbeiten, wie Reparatur- oder 
Anstricharbeiten, die nicht länger als einen Tag 
dauern, oder

 bei Arbeiten am Dachsaum, wenn nicht 
gleichzeitig oder aufeinanderfolgend auch an 
der Dachfläche Arbeiten durchgeführt werden, 
sowie bei Arbeiten im Giebelbereich oder 

 wenn der zeitliche Aufwand für die kollektiven 
Schutzmaßnahmen unverhältnismäßig hoch 
gegenüber dem Aufwand für die 
durchzuführende Arbeit ist. --> 7 (4) BauV 



Arbeiten auf Dächern –§87 BauV



Arbeiten auf Dächern –§87 BauV



Arbeiten auf Dächern –§87 bis§89  BauV

 + PSA 



Arbeiten auf Dächern



Arbeiten auf Dächern 
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SCHORNSTEIN-

REINIGUNGSARBEITEN

 Gefahrenevaluierung vor der 

erstmaligen Reinigung- und Inspektion

 Sind für die Durchführung von Schornstein-

reinigungsarbeiten keine Absturzsicherungen 

vorhanden, müssen die Arbeitnehmer*innen in 

sonstiger geeigneter Weise gesichert werden.
(PSA gegen Absturz & Rettungsausrüstung)

siehe§ 92 BauV – „Schornsteinreinigungsarbeiten“
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Empfehlungen 
Schulungsangebote 

Seminar: ÖNORM Z1510:2008 „tragbare Leitern“

Vermittlung der Kenntnisse und Richtlinien für die 

Verwendung und die Aufbewahrung sowie für die 

Kontrolle und Prüfung von bereits benutzten, 

tragbaren Leitern durch Eigenüberwachung. 

Sicherheits- Kompetenzzentrum
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Empfehlungen 
Schulungsangebote 

Aktion 500 LEBEN  

Information & Unterweisung der Lehrlinge im Berufs-

schulunterricht hinsichtlich der korrekten Verwendung 

von PSA gegen Absturz und Rettungsausrüstung


